
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/2/17 88/14/0016
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Index

L94407 Krankenanstalt Spital Tirol

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §34;

BAO §46;

GewStG §2 Z8;

KAG Tir 1957 §16 Abs1 lita;

KAG Tir 1957 §24 lita;

Rechtssatz

Ausführungen betre=end die Befreiung von Gewerbesteuer für von Privatpersonen betriebene Krankenanstalten in

Tirol auch ohne Vorliegen einer bescheidmäßigen Feststellung der Gemeinnützigkeit der Krankenanstalt.
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